
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/1/28 2Ob279/75,
14Ob115/86, 14Ob140/86

(14Ob141/86)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1976

Rechtssatz

Das Bestehen einer Versicherung kann nicht dafür maßgebend sein, ob bzw in welcher Höhe ein

Schadenersatzanspruch gegen den Dienstnehmer besteht.
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